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TOP 10.  Beratung und Beschlussfassung über die Satzung des Amtes Geltinger Bucht 
über die Benutzung und die Gebühren von Obdachlosenunterkünften (Obdach-
losensatzung) 
Vorlage: 2020-00AA-200 

 

Im Amt gibt es seit Jahren eine Satzung über die Benutzung der Schlichtwohnungen für Obdach-
lose, Asylbewerber und andere im Amt Geltinger Bucht.  

Mit der Satzung werden die Schlichtwohnungen in der Gemeinde Hasselberg und in der Ge-
meinde Steinbergkirche abgedeckt.  

 

Mit Aufnahme der Flüchtlinge und Asylbewerber seit 2015 hat sich die Situation insofern geändert, 
als dass auch diese „obdachlos“ sind, wenn sie unserem Bereich zugewiesen werden und dann 
auch in „normale“ Wohnungen eingewiesen werden. Bei Bezug der Wohnungen wird kein Miet-
verhältnis mit dem Amt Geltinger Bucht begründet, sondern ein öffentlich-rechtlichen Benut-
zungsverhältnis. Man zahlt keine Miete, sondern eine Nutzungsentschädigung.   

Im Zuge der Abrechnung der Kosten der Unterkunft mit dem Jobcenter kamen Unstimmigkeiten 
wegen der Rechtsgrundlage für die Erstattung der Nutzungsentschädigungen auf. Die Ämter sind 
gehalten, die Obdachlosensatzung entsprechend anzupassen, indem dort eine Regelung aufge-
nommen ist, dass alle Kosten erstattet werden, die dem Amt entstehen.  

Die Änderung der Satzung ist außerdem erforderlich, weil die Hilfeempfänger auch nach Wech-
sel der Hilfeart in das SGB II nicht Mieter der Wohnung werden (weil die Vermieter das Mietver-
hältnis mit dem Amt wünschen) und insofern weiter eine Nutzungsentschädigung zahlen. Unser 
Wunsch, möglichst alle Mietverhältnisse auf die Bewohner zu übertragen, ist noch ein längerer 
Prozess. 

 

Die Rückwirkung der Satzung auf 5 Jahre ist nach dem Kommunalabgabengesetz möglich und 
ist eine Empfehlung, die Satzung auf die Abwicklung der Flüchtlingswelle 2015 auszudehnen.       

 
 

Beschluss: 

 

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt die Satzung des Amtes Geltinger Bucht über die 
Benutzung und die Gebühren von Obdachlosenunterkünften (Obdachlosensatzung) in der vorlie-
genden Fassung vom 20.05.2020.  

    

 
 

Abstimmung: 
 

Anzahl der Stimmen 
des Gremiums 

davon anwe-
send 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 



57 57 57 0 0 

 

 
 
 

 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 
Steinbergkirche, den 08.04.2024 
[Dokumentende] 


